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Regelungen des Studiums an der AfaP 

 

Fehlzeiten 

Zur vollständigen Anerkennung der Studienleistung ist eine regelmässige Teilnahme an 

den Präsenzveranstaltungen erforderlich. Zwei Fehltage pro Ausbildungsjahr müssen nicht 

kompensiert werden. Ein dritter Fehltag darf nach Absprache mit der Ausbildungsleitung 

durch eine Ersatzveranstaltung nachgeholt werden.  

Alle weiteren Fehltage müssen in der Ausbildung selbst kompensiert werden. 

 

Studienleistungen 

Pro Ausbildungsjahr sind drei Portfolien einzureichen. Ihre erfolgreiche Bewertung ist 

Voraussetzung für die Übernahme in das nächstfolgende Studienjahr, sofern nicht andere 

Absprachen mit der Studienleitung getroffen werden. Das zentrale Arbeitsbeispiel umfasst 

dabei 5 bis höchstens 10 Seiten. Im Anhang können wichtige Unterlagen zum Thema 

angefügt werden. 

Die Themen der Portfolien: 

Modul l: Figurentheater, Kinderbesprechung, Elternabendentwurf 

Modul II: Thema Spiel, Thema aus dem Bereich Kunst/ Handwerk, freie Themenwahl

  aus dem Unterricht 

Modul III: Reigen, Thema aus der Praxis, Thema aus dem Unterricht  

Wer sich im Diplomjahr, d.h. drittem Ausbildungsjahr befindet, lässt eines der 

entsprechenden Modulthemen aus und fertigt dafür das Portfolio zur selbständigen 

Gruppenführung an. Figurentheater, Kinderbesprechung und Reigen sind jedoch nicht 

abzuwählen. 

 

Während der drei Ausbildungsjahre wird eine praxisnahe Fragestellung nach der Methode 

der Praxisforschung bearbeitet und in einer Diplomarbeit entsprechend ausgewiesen. Der 

Umfang der Diplomarbeit beträgt minimal 30 und maximal 50 Seiten. Deckblatt, 

Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis zählen nicht mit. Nähere Angaben werden im 

Zusammenhang mit der Erstellung der Diplomarbeit geliefert. 

Eine aktive mündliche Mitarbeit wird von jedem Studierenden erwartet. Diese wird in der 

Gesamtbewertung ebenso berücksichtigt, wie die Ergebnisse vorangekündigter Klausuren. 

Die Studienleistungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Standortgespräche, die am 

Ende eines Ausbildungsjahres stattfinden. 

Bei Nichterfüllung kann in begründeten Einzelfällen eine Verlängerung gewährt werden. 

Sämtliche Studienleistungen sind in einem Dokumentationsordner festzuhalten. 

 

Musikalische Fähigkeitsbildung 

Da das musikalische Element ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Praxis ist, 

müssen sich alle Studierenden, die nicht über instrumentale Fähigkeiten verfügt, um die 

Aneignung eines einfachen Instrumentes kümmern. Die Ausbildung selbst kann dies nicht 

vollumfänglich leisten. Deshalb müssten die Grundkenntnisse ausserhalb der Ausbildung 
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erworben werden. Im Einzelfall wird sich die Ausbildungsleitung jedoch darum bemühen 

Unterstützung zu leisten, zum Beispiel in Form von Gruppenunterricht, der an den 

Ausbildungsterminen ausserhalb der regulären Unterrichtsstunden stattfinden muss. 

Es werden die musikalischen Fähigkeiten in einem kleinen Prüfungssetting eingeholt (z.B. 

ein Lied vom Blatt spielen nach kurzer Wahrnehmungsphase u.a.). Es muss die 

Möglichkeit erworben bestehen, in der Praxis Lieder begleiten und selbst einstudieren zu 

können.  

 

Angaben zum Zwischenabschluss und Ergänzungen zur Diplomarbeit 

Der Zwischenabschluss findet am Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. In etwa 15 

Minuten wird das Forschungsprojekt im Überblick, sowie unter Auswahl einiger Aspekte 

präsentiert.  Für die Übernahme in das dritte Ausbildungsjahr muss der 

Zwischenabschluss bestanden sein. 2/3, mindestens aber die Hälfte der Diplomarbeit 

werden in diesem Zusammenhang schriftlich zur Begutachtung eingereicht. Das Ergebnis 

der Präsentation wird mündlich mitgeteilt. 

 

 

Die Diplomarbeit wird im dritten Jahr an dem jeweiligen Ausbildungswochenende  

im Oktober gebunden und in doppelter Ausfertigung und mit eidesstattlicher Erklärung 

eingereicht. 

Die interne Präsentation von etwa 30 Minuten, sowie eine mündliche Prüfung findet jeweils 

im November, die öffentliche Präsentation im Umfang von etwa 15-20 Minuten, im 

Dezember statt. 

Zur Prüfung gehört ein künstlerischer Abschluss, der in der Regel von dem gesamten 

dritten Ausbildungsjahr mit überwiegend selbstorganisatorischem Aufwand vorbereitet und 

einstudiert wird. 

 

Audioaufzeichnungen von Unterrichtseinheiten sind i.d.R. nicht erlaubt. Ausnahmen für 

besondere Projekte, werden mit der Ausbildungsleitung besprochen. 
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